
ZWB DERMATOPATHOLOGIE
Die Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Schleswig-Holstein vom 5. Februar 2020 fordert für die 
Zusatzbezeichnung Dermatopathologie folgende Weiterbildungszeiten:

 24 Monate Dermatopathologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten

Der maximale Weiterbildungsumfang liegt somit bei 24 Monaten.

Für den Umfang der zu erteilenden Befugnis ist maßgebend, inwieweit die an Inhalt, Ablauf und Zielsetzung 
der Weiterbildung gestellten Anforderungen erfüllt werden können. Je nach Umfang der zu vermittelnden 
Inhalte/Elemente werden die Befugnisse zeitlich und inhaltlich abgestuft erteilt. Genauere Befugniskriterien 
nach 2020er Weiterbildungsordnung wurden bisher noch nicht festgelegt.

Begriffsbestimmungen, weitere Informationen und Erläuterungen zur grundsätzlichen Befugniserteilung 
finden Sie auf einem separaten Merkblatt. 

Stand: 08.02.2022
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Leistungsnachweis Dermatopathologie

Name, Vorname Antragsteller:

Weiterbildungsstätte:

Berichtszeitraum (ein Jahr):

Ele-
ment

*
Folgende Weiterbildungsinhalte gemäß den Bestimmungen der WBO werden von mir/uns 
während der Weiterbildung vermittelt:

Ja Nein Leistungszahl
im o. g. Berichtszeitraum

Nachweis durch

Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Dermatopathologie

1 KM
Methoden der technischen Bearbeitung histologischer Proben, der Färbung und molekulare 
Techniken sowie der dazu erforderlichen Apparatekunde

- Verbindliche Selbstauskunft

2 H

Durchführung, Befunderstellung und Dokumentation von histologisch morphologischen 
Untersuchungen an der normalen und pathologischen Haut, Unterhaut, deren Anhangsgebilden und 
der hautnahen Schleimhäute einschließlich Histochemie, Immunhistologie und optischer 
Sonderverfahren sowie Schnellschnittuntersuchungen

 → Verbindliche Selbstauskunft

3 H
Durchführung, Befunderstellung und Dokumentation von molekularer Diagnostik, z. B. PCR, 
Sequenzierung, Sequenzanalysen  → Verbindliche Selbstauskunft

4 H Photographische und digitale Dokumentation - Verbindliche Selbstauskunft

5 H
Interdisziplinäre Zusammenarbeit einschließlich regelmäßiger Teilnahme an klinischen 
dermatopathologischen Demonstrationen

- Verbindliche Selbstauskunft

__________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift/en aller Antragsteller
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Bitte beachten Sie:
Geben Sie, wenn erforderlich (s. Symbol „ “) , die Leistungszahl des o. g. Berichtszeitraums an. Es gilt die Leistungszahl der gesamten Stätte (nicht Ihre eigene).→

* Inhalte ohne eine Elementnummer haben keinen Einfluss auf den zeitlichen Befugnisumfang.
** KM: Kognitive und Methodenkompetenz (Der Weiterzubildende muss diesen Inhalt am Ende seiner Weiterbildungszeit systematisch einordnen und erklären können)

        H: Handlungskompetenz (Der Weiterzubildende muss diesen Inhalt am Ende seiner Weiterbildungszeit selbstverantwortlich durchführen können)

          Bitte kreuzen Sie nur dann „Ja“ an, wenn eine vollständige Handlungskompetenz vermittelt werden kann (= eLogbuch Stufe 2 - „selbständig durchführen können“).
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